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souveräner Staaten, der keine ge¬
meinsamen staatlichen Einrichtungen
schafft und nur zu einem bestimmten
politischen Zwecke auf eine bestimmte
Reihe von Jahren abgeschlossen
wird, z. B. der Dreibund, s. d. —
Bundesstaat bezeichnet auch die
einzelnen Gliedstaaten, die unter
Verzicht auf einen Teil ihrer Ho¬
heitsrechte zu einem Bunde (Reiche)
vereinigt sind. Haben diese auch
das Wesen der Souveränität (s. d.)
eingebüßt, so besitzen sie doch An¬
teil an der Centralgewalt und sind
nicht als bloße Provinzen (Ver¬
waltungsbezirke) des Reiches anzu¬
sehen. Vgl. Untertanen 2.

LunLestag, das Centralorgan
des Deutschen Bundes, das von
1815—1848 und von 1850 bis
1866 unter dem Vorsitze Öster¬
reichs in Frankfurt a. Main tagte,
ein ständiger Gesandtenkongreß wie
der alte Reichstag seit 1663. In
dem weiteren Rate hatten die
beiden Großmächte Österreich und
Preußen von 69 Stimmen je 4,
in dem engeren von 17 Stimmen
nur je eine. Vgl. Bundesrat.

Kundschuh, ein Bauernschuh, der
vom Knöchel aufwärts gitterartig
mit Riemen gebunden wurde (im
Gegensatz zu den Stiefeln des
Adels). Im 15. Zahrh. erwählten
ihn die unzufriedenen Bauern zum
Panier und steckten ihn als Zeichen
der Empörung auf Stangen oder
bildeten ihn auf ihren Fahnen ab.
Seitdem bezeichnete man Bauern¬
aufstände mit dem Namen „Bund¬
schuh".

Knreaukratie, franz. - griech.,
Schreibstubenherrschaft, Beamten¬
regierung, überwiegend in tadeln-

Bürgermeister.

dem Sinne gebraucht, indem man
dabei an unnützes Schreibwerk,
den Anforderungen des wirklichen
Lebens nicht entsprechende Verordn
nungen, unfreundliches oder gar
hochmütiges Verhalten der Beamten
gegen die Bürger denkt.

Kureausystem, eine Einrichtung,
bei der ein Beamter, der an der
Spitze einer Behörde steht, allein
entscheidet. Vgl. Kollegialsystem.

ßntg, im M.A. ein befestigter
Ort: Burgfeste (gew. Höhenburg
oder Wasserburg), Schloß oder
Stadt, daher Bürger anfangs
die städtischen Grundbesitzer (Gegen¬
satz: Beisassen, s. d.), später Städter
im Gegensatz zu den Bewohnern des
flachen Landes, seit der französischen
Revolution (1789) Bezeichnung für
alle Staatsangehörigen, Staats¬
bürger, während die in einem
Orte das Bürgerrecht (z. B. Ge¬
meindewahlrecht) besitzenden Ein¬
wohner Gemeindebürger heißen.

Lürgerlichex- Gesetzbuch, eilt Ge¬
setzbuch, das die Rechtsverhältnisse
der einzelnen Bürger als solcher
(das Privatrecht, z. V. das Fami¬
lien- unb Erbrecht) regelt. Das
B.G.B. des Deutschen Reiches trat
am 1. Januar 1900 in Kraft.

Bürgermeister, richtiger Burge¬
nteister (vgl. Goethes Herrn, u.
Dor. IY, 21), Vorsteher einer Burg
— Stadt, doch schon im M.A. rna-
gister civium — Vorsteher der
Bürger genannt. Früher gewöhn¬
lich auf ein Jahr, jetzt auf eine
Reihe von Jahren durch die Bür¬
ger oder ihre Vertreter gewählt,
oder (in den preußischen Land
gemeinden) von der Regierung auf
Lebenszeit ernannt. In der Rhein-


